
4 - 2 

Wahlordnung für den Seniorenbeirat der Stadt Delmenhorst 

 
 

Die Satzung wurde im Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems vom 13.04.1995, S. 479, bekannt gemacht und ist am 
14.04.1995 in Kraft getreten. 

 
 

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22.06.1982 (Nds. GVBl. S. 229), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 09.09.1993 (Nds. GVBl. S. 259), hat der Rat der Stadt Delmen-
horst in seiner Sitzung am 28.03.1995 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Wahlordnung gilt für die Wahl des Senioren-
beirates der Stadt Delmenhorst. 
 
(2) Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Delmenhorst. 
 
 

§ 2 
Wahlgrundsätze 

 
(1) Die Wahl ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich 
und geheim. 
 
(2) Gewählt wird nach dem Grundsatz einer Listen-
/Personenwahl. Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. 
 
 

§ 3 
Wahlperiode 

 
(1) Der Seniorenbeirat wird für 4 Jahre gewählt. Seine 
Amtsperiode endet mit der Konstituierung des neuen 
Seniorenbeirates. Die Wahl des ersten Seniorenbei-
rates ist bis zum 30.09.1995 durchzuführen. 
 
(2) Der/die Wahlleiter/in bereitet die Wahl zum Senio-
renbeirat vor und führt sie durch. 
 
 

§ 4 
Wahlleiter 

 
(1) Wahlleiter/in ist der/die Oberstadtdirektor/in. 
Er/sie kann dieses Amt auf eine/n Bedienstete/n der 
Stadtverwaltung delegieren. 
 
(2) Stellvertretende/r Wahlleiter/in ist der/die allge-
meine Vertreter/in des/der Oberstadtdirek-
tors/Oberstadtdirektorin. Im Fall der Delegation nach 
Abs. 1 Satz 2 ist auch ein/e Stellvertreter/in zu 
bestimmen. 
 

§ 5 
Wahlausschuss 

 
(1) Für das Wahlgebiet wird ein Wahlausschuss gebil-
det. Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahl-
leiter/in als Vorsitzer/in und sechs Beisitzer/innen so-
wie einer entsprechenden Anzahl von Vertreter/innen, 
die von dem/der Wahlleiter/in berufen werden. Es 
können sowohl nichtdeutsche als auch deutsche 
Staatsangehörige zu Mitgliedern des Wahlausschusses 
berufen werden. 
 
(2) Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Beisitzer/innen beschlussfähig. 
 
(3) Der Wahlausschuss fasst seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit in öffentlicher Sitzung. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zers/der Vorsitzerin. 
 
(4) In den ersten Wahlausschuss werden die Mitglie-
der auf Vorschlag der im Rat vertretenen Fraktionen 
und Gruppen entsprechend § 51 Abs. 2-4 NGO von 
dem/der Wahlleiter/in berufen. 
 
 

§ 6 
Wahlvorstand 

 
(1) Der/die Wahlleiter/in beruft die erforderliche An-
zahl an Wahlvorständen. Es können sowohl nicht-
deutsche als auch deutsche Staatsangehörige zu Mit-
gliedern des Wahlvorstandes berufen werden. 
 
(2) Der Wahlvorstand besteht aus dem/der Wahlvor-
steher/in als Vorsitzer/in, dem/der stellvertretenden 
Wahlvorsteher/in, dem/der Schriftführer/in und min-
destens fünf Beisitzern/Beisitzerinnen. 
 
(3) Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit in öffentlicher Sitzung. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzers/der 
Vorsitzerin. 
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(4) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn außer 
dem/der Vorsitzer/in oder seinem/seiner ihrer/ihrem 
Stellvertreter/in mindestens zwei Beisitzer/innen an-
wesend sind. 
 
 

§ 7 
Wahlehrenämter 

 
(1) Die Beisitzer/innen und deren Vertreter/innen des 
Wahlausschusses sowie die Mitglieder der Wahlvor-
stände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 
(2) Wahlbewerber/innen und Vertrauenspersonen für 
Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt nicht in-
nehaben. 
 
(3) Den Inhabern/Inhaberinnen von Wahlehrenämtern 
wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den 
Sätzen für die Kommunalwahl in Delmenhorst gezahlt. 
 
 

§ 8 
Wahlberechtigung 

 
(1) Wahlberechtigt sind alle in der Stadt Delmenhorst 
lebenden Einwohner/innen, die am Wahltag 
1. das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens drei Monaten in Delmenhorst un-

unterbrochen ihre Hauptwohnung haben, 
3. nicht unter einer Betreuung für alle Angelegenhei-

ten stehen und 
4. im Wählerverzeichnis eingetragen sind. 

 
(2) Das Stimmrecht wird durch Briefwahl ausgeübt. 
 
 

§ 9 
Wählbarkeit 

 
Wählbar ist jede/r wahlberechtigte Einwohner/in, 
der/die seit mindestens zwölf Monaten in Delmen-
horst seinen/ihren Hauptwohnsitz hat. Für die Wähl-
barkeit gelten im Übrigen die Bestimmungen des 
kommunalen Wahlrechts. 
 
 

§ 10 
Wählerverzeichnis 

 
(1) Die Stadt Delmenhorst legt spätestens am 35. 
Tage vor der Wahl ein Wählerverzeichnis an, in dem 
die Wahlberechtigten mit Vor- und Familiennamen, 
Geburtsdatum und Anschrift eingetragen werden. 
 
(2) Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis 16. Tage 
vor der Wahl zur allgemeinen Einsicht öffentlich aus-
gelegt. Zeit und Ort der Auslegung bestimmt der/die 

Wahlleiter/in. Auf die Auslegung ist durch öffentliche 
Bekanntmachung hinzuweisen. 
 
(3) Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
können bis zum Ablauf der Auslegungsfrist von je-
dem/jeder Wahlberechtigten bei der Stadt Delmen-
horst schriftlich gestellt oder zur Niederschrift gege-
ben werden. 
 
(4) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tage vor 
der Wahl abzuschließen. 
 
 

§ 11 
Benachrichtigung der Wahlberechtigten 

und Übersendung der Briefwahlunterlagen 
 

(1) Spätestens am Tage vor der Auslegung des Wäh-
lerverzeichnisses benachrichtigt die Stadt jede/n 
Wahlberechtigte/n, der/die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist. 
 
(2) Mit der Wahlbenachrichtigung werden folgende 
Briefwahlunterlagen übersandt: 
- Wahlschein 
- Stimmzettel 
- Stimmzettelumschlag 
- Wahlbriefumschlag. 
 
 

§ 12 
Wahltermin/Wahlvorschläge 

 
(1) Der/die Wahlleiter/in bestimmt den Wahltermin, 
gibt ihn spätestens vier Monate vor dem Wahltag öf-
fentlich bekannt und fordert dabei zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen und Listenverbindungen auf. 
 
(2) Wahlvorschläge können nur von den Wahlberech-
tigten vom Tag der Wahlbekanntmachung an bis zum 
52. Tag vor dem Wahltag bis 18.00 Uhr eingereicht 
werden. 
 
(3) Die Wahlvorschläge müssen von Gruppen oder 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen eingereicht 
werden, deren Ziel es ist, sich an der Wahl für den 
Seniorenbeirat zu beteiligen. Die Gruppen oder Ein-
zelbewerber/innen müssen aus wahlberechtigten Se-
nioren/Seniorinnen bestehen. 
 
(4) Ein Listenwahlvorschlag muss mindestens zwei 
und darf höchstens 14 Bewerber/innen enthalten. 
 
(5) In jedem Wahlvorschlag müssen die Vor- und Zu-
namen der Bewerber/innen in Block- oder Maschinen-
schrift (in lateinischen Buchstaben) angegeben sein, 
ferner Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und Anschrift. 
Für jede/n Bewerber/in muss die Erklärung, dass 
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er/sie seiner/ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag 
zustimmt, beigefügt werden. Die Reihenfolge der Be-
werber/innen im Wahlvorschlag wird von der einrei-
chenden Gruppe einvernehmlich festgelegt. 
 
(6) Jede an der Wahl teilnehmende Gruppe hat für ih-
ren Wahlvorschlag eine Vertrauensperson und eine 
stellvertretende Vertrauensperson zu benennen. Die 
Vertrauensperson oder die stellvertretende Vertrau-
ensperson hat den Wahlvorschlag zu unterzeichnen. 
Sie sind, jede für sich, berechtigt, für den von ihnen 
vertretenen Wahlvorschlag verbindliche Erklärungen 
abzugeben. 
 
(7) Jeder Wahlvorschlag einer Gruppe muss den Na-
men und die Adresse der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson tragen. Außerdem 
soll ihm eine weitere Bezeichnung zur Kennzeichnung 
des Gruppenvorschlags hinzugefügt sein (Kurzbe-
zeichnung). 
 
(8) Zur Wahl stehen Einzelbewerber oder Listenvor-
schläge. Ein/e Einzelbewerber/in steht zur Wahl, 
wenn er/sie mit 25 Unterschriften von Wahlberech-
tigten unterstützt wird. Eine Liste bzw. Listenverbin-
dung steht zur Wahl, wenn sie von einem oder meh-
reren Verbänden der Seniorenarbeit oder einer 
Gruppe von mindestens 5 Einzelbewerbern beschlos-
sen und termingerecht eingereicht und zugelassen ist. 
Die Unterzeichner/innen müssen in Block- oder Ma-
schinenschrift (in lateinischen Buchstaben) Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum und Anschrift angeben. Die 
Mitunterzeichnung des Wahlvorschlags durch eine/n 
Bewerber/in ist zulässig. 
 
(9) Die Vertrauensperson oder die stellvertretende 
Vertrauensperson bestätigt schriftlich, dass die Kan-
didaten/Kandidatinnen mit ihrem jeweiligen Platz im 
Wahlvorschlag einverstanden sind. 
 
 

§ 13 
Rücktritt oder Tod 

von Bewerbern/Bewerberinnen 
 

(1) Ein/e Bewerber/in auf einem eingereichten Wahl-
vorschlag kann von der Bewerbung zurücktreten. Der 
Rücktritt ist dem/der Wahlleiter/in schriftlich zu erklä-
ren und kann nicht widerrufen werden. 
 
(2) Tritt ein/e Bewerber/in vor Ablauf der Frist zur Ein-
reichung der Wahlvorschläge von der Bewerbung zu-
rück oder stirbt er/sie vor diesem Zeitpunkt, so wird 
er/sie auf dem Wahlvorschlag gestrichen. Ist außer 
ihm/ihr kein/e weitere/r Bewerber/in auf dem Wahl-
vorschlag benannt, so gilt der Wahlvorschlag als nicht 
eingereicht. 
 

(3) Tritt ein/e Bewerber/in nach Ablauf der Frist zur 
Einreichung der Wahlvorschläge von der Bewerbung 
zurück oder stirbt er/sie nach diesem Zeitpunkt, so ist 
der Rücktritt oder Tod auf die Durchführung der Wahl 
ohne Einfluss. Bei der Zuweisung der Sitze an den/die 
Bewerber/in scheidet der/die zurückgetretene oder 
verstorbene Bewerber/in aus. 
 
 

§ 14 
Änderung und Zurückziehung 

von Wahlvorschlägen 
 

Eingereichte Wahlvorschläge können bis zum Ablauf 
der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge geän-
dert oder zurückgezogen werden. Derartige Erklärun-
gen sind bei dem/der Wahlleiter/in schriftlich einzurei-
chen und können nicht widerrufen werden. Sie sind 
nur wirksam, wenn sie mindestens von zwei Dritteln 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags abgegeben 
werden. 
 
 

§ 15 
Vorprüfung der Wahlvorschläge 

 
(1) Der/die Wahlleiter/in hat die Wahlvorschläge so-
fort nach Eingang zu prüfen. Stellt er/sie Mängel fest, 
so fordert er/sie die Vertrauensperson unverzüglich zu 
ihrer Beseitigung auf. 
 
(2) Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahl-
vorschläge können Mängel in der Zahl und Reihen-
folge der Bewerber/innen nicht mehr beseitigt wer-
den. Das Gleiche gilt für die Mängel in der Benennung 
eines Bewerbers/einer Bewerberin, die Zweifel an 
dessen/deren Identität begründen. Fehlende Unter-
schriften nach § 12 Abs. 8 können nach Fristablauf 
nicht mehr beigebracht werden. 
 
(3) Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, können bis zur Entscheidung über 
die Zulassung der Wahlvorschläge beseitigt werden. 
 
 

§ 16 
Zulassung und Bekanntgabe 

der Wahlvorschläge 
 

(1) Der Wahlausschuss beschließt in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 
 
(2) Wahlvorschläge, die den Vorschriften dieser Wahl-
ordnung nicht entsprechen, sind unbeschadet der 
Vorschriften in Abs. 3 nicht zuzulassen. 
 
(3) Betreffen die Mängel eines Wahlvorschlags, der 
mehrere Bewerber/innen enthält, nur eine/n oder 
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mehrere, so ist die Zulassung nur hinsichtlich des ei-
nen Bewerbers/der einen Bewerberin oder der meh-
reren Bewerber/innen zu versagen. 
 
(4) Die Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge muss spätestens am 40. Tag vor der Wahl 
getroffen werden und ist unverzüglich öffentlich be-
kannt zu machen. 
 
 

§ 17 
Briefwahlunterlagen 

 
(1) Die Briefwahlunterlagen für die Wahl werden amt-
lich hergestellt. 
 
(2) Die Stimmzettel enthalten die zugelassenen Wahl-
vorschläge in alphabetischer Reihenfolge der Kurzbe-
zeichnung - nach der ausgeschriebenen Bezeichnung 
geordnet - oder den Namen eines Einzelbewer-
bers/einer Einzelbewerberin, ferner Familienname, 
Vorname, Beruf und Anschrift der Bewerber/innen. 
 
 

§ 18 
Stimmabgabe 

 
(1) Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. Durch Ankreu-
zen oder in sonstiger Weise kennzeichnet er/sie auf 
dem Stimmzettel entweder den Einzelwahlvorschlag 
oder den Bewerber auf der Liste bzw. Listenverbin-
dung. 
 
(2) Die Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag bis 
spätestens 18.00 Uhr bei dem Wahlleiter/der Wahl-
leiterin eingegangen sein. 
 
 

§ 19 
Feststellung des Wahlergebnisses/ 

Gültigkeit der Stimmen 
 

(1) Zur Ermittlung des Ergebnisses der Briefwahl bil-
det der/die Wahlleiter/in die erforderliche Anzahl von 
Wahlvorständen (vgl. § 6). Die Wahlvorstände prüfen 
die Briefwahlunterlagen und entscheiden über die 
Gültigkeit der Stimmen. 
 
(2) Ungültig ist die Stimmabgabe, wenn 
- der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 
- nicht amtlich hergestellte Unterlagen verwendet 

werden, 
- weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzet-

telumschlag verschlossen ist, 
- der Wahlbrief keine außerhalb des Stimmzettel-

umschlages befindliche eidesstattliche Versiche-
rung enthält, 

- der/die Wähler/in nicht im Wählerverzeichnis ein-
getragen ist, 

- der Wahlschein die vorgeschriebene eidesstattliche 
Versicherung nicht enthält, 

- Stimmzettel verwendet werden, die mit Zusätzen 
oder Vorbehalten versehen, ganz durchgestrichen 
oder durchgerissen sind oder bei denen der Wäh-
lerwille nicht eindeutig zu ermitteln ist, 

- der Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel 
enthält, die verschieden gekennzeichnet sind; sind 
sie gleich gekennzeichnet, so gelten sie als eine 
Stimmabgabe, 

- der/die Wähler/in einem Einzelwahlvorschlag oder 
einer Bewerberin/einem Bewerber auf der 
Liste/Listenverbindung mehr als eine Stimme gibt, 
hinsichtlich der weiteren Stimmen. 

 
(3) Der Wahlausschuss ermittelt das Gesamtergebnis 
der Wahl und stellt fest: 
1. die Zahl der Wahlberechtigten, 
2. die Zahl der Wähler/innen, 
3. die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen, 
4. die Zahl der für jeden Wahlvorschlag und jede/n 

Bewerber/in abgegebenen gültigen Stimmen, 
5. die Sitzverteilung. 
 
(4) Der/die Wahlleiter/in ermittelt das vorläufige 
Wahlergebnis und macht es in geeigneter Weise be-
kannt. 
 
 

§ 20 
Sitzverteilung 

 
(1) Der Seniorenbeirat hat neun Mitglieder. 
 
(2) Bei der Verteilung der Mandate auf die Listen bzw. 
Listenverbindungen und Einzelbewerber ist das Hare-
Niemeyer-Verfahren anzuwenden. 
 
 

§ 21 
Gültigkeit der Wahl 

 
Der Verwaltungsausschuss entscheidet über Wahlein-
sprüche und die Gültigkeit der Wahl. 
 
 

§ 22 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

 
Der/die Wahlleiter/in gibt das Wahlergebnis und die 
Namen der gewählten Bewerber/innen öffentlich be-
kannt. 
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§ 23 
Annahme der Wahl 

 
(1) Der/die Wahlleiter/in benachrichtigt die gewählten 
Bewerber/innen über ihre Wahl mit dem Ersuchen, 
binnen einer Woche schriftlich mitzuteilen, ob sie die 
Wahl annehmen. Gibt der/die Gewählte bis zum Ab-
lauf der gesetzten Frist keine Erklärung ab, so gilt die 
Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen. Eine Er-
klärung unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. Eine Ab-
lehnung kann nicht widerrufen werden. 
 
(2) Das Ausscheiden eines/einer gewählten Bewer-
bers/Bewerberin ist für die Wahlperiode endgültig. 
 
 

§ 24 
Vorzeitige Neuwahl 

 
Der Seniorenbeirat ist vorzeitig neu zu wählen, wenn 
nach dem Ausscheiden von Mitgliedern der Beirat nur 
noch aus weniger als der Hälfte der nach dieser 
Wahlordnung vorgesehenen Mitglieder besteht. Bis 
zur Konstituierung des neuen Seniorenbeirates führt 
der bisherige die Geschäfte fort. 
 
 

§ 25 
Ergänzende Bestimmungen 

 
Ergänzend finden die Bestimmungen für die Nieder-
sächsische Kommunalwahl sinngemäße Anwendung. 
 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Die Wahlordnung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 
Delmenhorst, den 29. März 1995  
STADT DELMENHORST 
 
Thölke Dr. Boese 
Oberbürgermeister Oberstadtdirektor 
 
 


